
111-20 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XIV. GP 

1976 03 16 

Bericht an den Nationalrat 

betreffend das auf der 59. Tagung der Internationalen Arbeitskonferenz, 1974, ange­
nommene Übereinkommen (Nr. 139) über die Verhütung und Bekämpfung der durch 
krebserzeugende Stoffe und Einwirkungen verursachten Berufsgefahren und Empfehlung 

(Nr. 147) betreffend denselben Gegenstand 

A. Vorbemerkungen 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen 
Arbeitsorganisaoion, die am 5. Juni 1974 in Genf 
zu ihrer 59. Tagung zusammengetreten ist , hat 
unter anderem die nachstehend angeführten inter­
nationalen Urkunden angenommen: 

Übereinkommen (Nr. 139) über die Verhütung 
und Bekämpfung ..der durch krebserzeugende 
Stoffe und Einwirkungen verursachten Berufs­
gefahren sowie die 

Empfehlung (N r. 147) betreffend die Verhütung 
und Bekämpfung der durch krebserzeugende 
Stoffe und Einwirkungen verursachten Berufs­
gefahren. 

Der amtliche ,deut·sche Wortlaut dieser inter­
nationalen Urkunden ist in ,der Anlage beige­
schlossen. 

Jedes Mitglied der Internationalen Arbeits­
organisation ist gemäß Artikel 19 der Verfassung 
der O rganisation, BGBL Nr. 223/ 1949, verpflich­
tet, die von den Tagungen der Internationalen 
Arbeitskonferenz angenommenen ü bereinkom­
men und Empfehlungen spätestens ein Jahr oder, 
wenn dies infolge außergewöhnlicher Umstände 
binnen eines Jahres nicht möglich sein sollte, 
spätestens 18 Monate nach Schluß der Tagung 
der Konferenz den zuständigen Stellen im Hin­
blick auf ihre Verwirklichung durch ,die Gesetz­
gebung oder durch andere Maßnahmen vorzu­
legen. In Entsprechung dieser Verpflichtung hat 
der Ministerrat bereits in seiner Sitzung am 
12. Mai 1975 den ihm aus ,den nachfolgend an­
geführten Gründen lediglich mit dem Antrag auf 
Kenntnisnahme vorgelegten Bericht über die 
gegenständlichen Urkunden zur Kenntnis ge­
nommen und beschlossen, ihn dem Nationalrat 
zur Kenntnisnahme vorzulegen. Der Bericht 

wurde jedoch vom Nationalrat 1m Laufe der 
XIII. GP nicht mehr behandelt und ist somit 
neuerlich vorzulegen. 

B. Die Internationalen Urkunden 

Das Übereinkommen legt jedem Mitgliedst aat 
der Internationalen Arbeiosorganisation, der es 
ratifiziert, folgende Verpflichtungen auf: 

Die krebserzeugenden Stoffe und Einwirkungen, 
gegenüber denen eine berufsbedingte Exposition 
zu verbieten oder der Genehmigung oder Kon­
trolle zu unterstellen ist, sowie derjenigen, für die 
andere Bestimmungen dieses übereinkommens 
gelten, sind regelmäßig wiederkehrend festzustel­
len. Ausnahmen von dem Verbot dürfen nur 
durch Einzelermächtigung bewilligt werden. Bei 
der Bestimmung der krebserzeugenden Stoffe und 
Einwirkungen sind die neuest'en Informationen 
des Internationalen Arbeitsamtes sowie anderer 
sachkundiger Stellen zu berücksichtigen. 

Der Ratifikant hat sich in jeder Weise zu be­
mühen, krebserzeugende Stoffe und Einwirkun­
gen, denen Arbeitnehmer bei ihrer Arbeit ausge­
setzt sein können, durch nichtkrebserzeugende 
oder weniger schädliche Stoffe oder Einwirkungen 
ersetzen zu lassen; die Anzahl der Arbeitnehmer, 
die krebserzeugenden Stoff'en oder Einwirkungen 
ausgesetzt sind, sowie die Dauer und der Grad 
einer solchen Exposition sind auf .das mit den 
Sicherheitsanforderungen zu vereinbarende Min­
destmaß zu verringern. 

Es sind Maßnahmen vorzuschreiben, die zum 
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefahren einer 
Exposition gegenüber krebserzeugenden Stoffen 
oder Einwirkungen zu treffen sind, und es ist für 
die Einführung eines geeigneten Aufzeichnungs­
syst ems zu sorgen. 
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Es ist Zu veranlassen, daß Arbeitnehmer, die 
krebserzeugenden Stoffen oder Einwirkungen aus­
gesetZt waren, ausgesetZt sind oder ausgesetzt 
wer,den können, alle zur Verfügung stehenden 
Informationen über die damit verbundenen Ge­
fahren und die zu treffenden Maßnahmen er­
halten. 

Durch Maßnahmen ist sicherZiustellen, daß sich 
Arbeitnehmer während und nach ihrer Beschäfti­
gung den ärztlichen Untersuchungen oder bio­
logischen oder sonstigen Tests oder Untersuchun­
gen unterziehen können, die erforderlich sind, um 
den Grad ihrer Exposition festzustellen und ihren 
Gesundheitszustand in bezug auf die Berufsge­
fahren zu überwachen. 

Schließlich hat jeder Ratifikant im Wege der 
Gesetzgebung oder mittels anderer, den inner­
staatlichen Gepflogenheiten und Verhältnissen 
entsprechenden Methoden und in Beratung mit 
den maßgebenden beteiligten Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbänden die zur Durchführung 
der Bestimmungen dieses übereinkommens erfor­
derlichen Maßnahmen zu treffen, entsprechend 
den innerstaatlichen Gepflogenheiten die Personen 
oder Stellen zu bezeichnen, denen die Pflicht zur 
Einhaltung der Bestimmungen dieses überein­
kommens obliegt sowie geeignete Aufsichtsdienste 
mit der überwachung der Durchführung dieses 
übereinkommens zu beauftragen oder sich zu 
vergewissern, daß eine angemessene Aufsicht aus­
geübt wird. 

Die Empfehlung enthält in ihrem ersten Ab­
schnitt allgemeine Bestimmungen und in den fol­
genden vier Abschnitten ins Einzelne gehende 
Vor,schläge für Verhütungsmaßnahmen, für die 
überwachung des Gesundheitszustandes der Ar­
beitnehmer, zur Information und Aufklärung 
sowie für Durchführungsmaßnahmen. 

c. Rechtslage und Folgerungen 

Ein Großteil der zur Frage der Ratifikation des 
übereinkommens durch Osterreich befragten Stel­
len hat den mit dem Instrument angestrebten 
Zweck begrüßt und gegen die Ratifikation keine 
Bedenken geltend gemacht oder erklärt, daß er 
VOm Gegenstand nicht berührt wird. Die Inter­
essenvertretungen der Arbeitnehmer gaben der 
Meinung Ausdruck, daß die Forderungen des 
übereinkommens in Osterreich im wesentlichen 
bereits verwirklicht sind und traten für e'ine ehest­
mögliche Ratifikation desselben durch Osterreich 
ein. Die Interessenvertretungen der Arbeitgeber 
begrüßen zwar grundsätzlich alle Maßnahmen, 
die der Gesundheit der Menschen dienen, halten 
jedoch eine Ratifizierung des übereinkommens 
durch Osterreich für problematisch und nicht ziel­
führend , weil ihrer Ansicht nach heute der Berufs­
krebs vielfach von anderen berufsbedingten 
Krebsformen nicht untersch ieden werden kann. 
Ebenso ist ihrer Meinung nach die Frage, ob ge-

wisse Stoffe oder Einwirkungen Krebs hervor­
rufen können, vielfach noch nicht erwiesen. Bei 
der Bekämpfung und Erforschung des Krebses 
allein auf den berufsbedingten Krebs abzustellen, 
erscheint den Interessenvertretungen der Arbeit­
geber aus Gründen der Wirksamkeit und der 
Praktikabilität nicht zielführend; die Bekämpfung 
und Erforschung des Krebses sollte daher ihrer 
Ansicht nach vor allem der Weltgesundheitsorga­
nisation zufallen. In den vorliegenden Außerun­
gen der Amter der Landesregierungen werden 
keine Bedenken gegen die Ratifikation des über­
einkommens angemeldet. Von den befragten Zen­
tralstellen des Bundes haben sich vor allem das 
Bundesrruinisterium für H andel, Gewerbe und 
Industrie, insbesondere bezüglich des Bergbaues, 
sowie das Zentral-Arbeitsinspektorat im Buneies­
ministerium für soziale Verwaltung eingehend 
zur Frage geäußert. Während die erstgenannte 
Stelle gegen die Ratifizierung des übereinkom­
mens keine Einwendungen erhebt und eier Mei­
nung ist, daß die Verwirklichung seiner For,de­
rungen in Osterreich bereits weitgehend gewähr­
leistet ist, dabei aber auch betont, daß das 
Problem des berufbedingten Krebses bisher im 
österreichischen Bergbau nur von geringer Be­
deutung war, kommt da.s Zentral-Arbeitsinspek­
torat in seiner sehr eingehenden Stellungnahme 
zu dem klaren Schluß, ,daß ,derzeit auf Grund der 
geltenden Rechtslage vom Gesichtspunkt seines 
Aufgabenbereiches aus, insbesondere hinsichtlich 
der Forderungen in den Artikeln 1, 4, 5 des 
übereinkommens, die Voraussetzungen für eine 
Ratifikation der in R ede stehenden internatio­
nalen Urkunde noch nicht gegeben sind. Dieser 
Aussage des Zentral-Arbeitsinspektorates kommt 
deshalb die größte Bedeutung zu, da es die Ar­
beiosaufsichtsbehörde mit dem vergleichsweise 
größten Wirkungsbereich verkörpert. 

Eine Gegenüberstellung der Forderungen des 
übereinkommens und der Vorschläge der Emp­
fehlung mit den einschlägigen österreidlischen 
Vorschriften h at folgendes ergeben : 

Das Übereinkommen 

Gemäß Artikel 1 des übereinkommens ist 
jeder Mitgliedstaat der IAO, der dieses über­
einkommen ratifiziert, verpflichtet, regelmäßig 
wiederkehrend die krebserzeugenden Stoffe und 
Einwirkungen ZIU bestimmen, gegenüber denen 
eine berufsbedingte Exposition zu verbieten oder 
der Genehmigung oder Kontrolle zu unterstellen 
ist, sowie derjenigen, für die andere Bestimmun­
gen dieses übereinkommens gelten. - Ausnah­
men von dem Verbot dürfen nur durch Aus­
steHung von Einzelermächtigungen bewilligt wer­
,den, die jeweils die zu erfüllenden Auflagen an­
geben. - Bei der Bestimmung der krebserzeu­
genden Stoffe und Einwirkungen sind die neue­
sten Informationen des Internationalen Arbeits­
amtes sowie die Informationen anderer sachver­
ständiger Stellen zu berücksichtigen. 
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Wenn es der Schutz des Lebens und der Ge­
<sundheit der Arbeitnehmer erfordert, besteht in 
ö sterreich auf Grund § 6 Abs. 2 des Arbeitneh­
merschutzgesetzes, BGBl. Nr. 234/1972, die Mög­
lichkeit, die Verwendung bestimmter Arbeitsstoffe 
oder die Anwendung bestimmter Arbeitsverfah­
ren Zu untersagen, sofern der Arbeitserfolg auch 
mit anderen Arbeit-sstoffen oder nach anderen 
Arbeitsverfahren mit einem angemessenen Auf­
wand erreicht werden kann. Ein Verbot der Ver­
wendung bestimmter Arbeitsstoffe kann somit 
nicht generell, sondern nur unter .den im Arbeit­
nehmerschutzgesetz festgelegten Voraussetzungen 
ausgesprochen werden. 

Hinsichtüch des Verbotes der Herstellung 
krebserzeugender Stoffe wären besondere gesetz­
liche Regelungen notwendig. Derzeit ist lediglich 
die Verwendung von Arsen und arsenhaltigen 
Stoffen in Reinigungsmitteln, die zur Reinigung 
befahrbarer und anderer enger Räume bestimmt 
sind, auf Grund der Veror,dnung vom 30. Jänner 
1945, deutsches RGBl. I S. 31, die gemäß § 33 
Abs. 1 Z. 9 des Arbeitnehmerschutzgesetzes als 
Bundesgesetz vorläufig weiter in Geltung steht, 
verboten. Weiters sind in der Benzolverordnung, 
BGBl. I Nr. 205/ 1934, im Mutterschutzgesetz, 
BGBI. N r. 7611957, im Bundesgesetz über die Be­
schäftigung von Kindern und Jugendlichen, BGBL 
Nr. 146/1948, sowie in der Verordnung, womit 
Heimarbeit in gewissen Erzeugungszweigen aus 
Gründen des Dienstnehmerschutzes verboten 
wird, BGBL Nr. 226/1957, Beschäftigungsverbote 
für Frauen, Jugendliche bzw. Heimarbeiter für 
Arbeiten unter Verwendung von bestimmten Ar­
beitsstoffen, wie Benzol und einigen anderen 
Kohlenwa\5serstoffen, festgelegt. 

Eine Genehmigung der Stoffe ist bisher nicht 
festgelegt, auch kann eine 'lückenlose Kontrolle 
der Anwendung nicht sichergestellt werden. J e­
doch können bei GenehmiglLDgsverfahren nach 
bundesgesetzlichen Vorschriften dem Arbeitgeber 
im Einzelfall auch ,die für den Arbeitnehmerschutz 
notwendigen Maßnahmen z'ur Verhütung von 
Gefahren durch krebserzeugende Stoffe und Ein­
wirkungen vorgeschrieben werden. Hiebei wird 
es sich überwiegend um Genehmigungsverfahren 
nach der Gewerbeordnung handeln . Betriebe, bei 
deren Führung u. a. infolge der Art der verwen­
deten Arbeitsstoffe oder der Arbeitsverfahren in 
besonderem Maße eine Gefährdung des Lebens 
und der Gesundheit der Arbeitnehmer auftreten 
kann, bedürfen einer Betriebsbewilligung nach 
§ 27 Abs. 1 des Arbeitnehmerschutzgesetzes, so­
fern keine Bewilligung nach anderen bundesge­
setzlichen Vorschriften erforderlich ist; gewerb­
liche Betriebe, für die eine Genehmigung nach der 
Gewerbeordnung nicht erforderlich ist, bedürfen 
jedoch auch keiner Betriebsbewilligung nach dem 
Arbeitnehmerschutzgesetz. 

In der Arbeitnehmerschutzkomm ission steht 
derzeit der Entwurf einer Verordnung in Bera-

tung, in dem die näheren Bestimmungen über das 
Erforderruis der Betriebsbewilligung nach dem 
Arbeitnehmerschutzgesetz festgelegt wer·den. 

Hinsichtlich der Bestimmung der krebserzeu­
genden Stoffe wi rd bemerkt, daß in den von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaf.t in Bonn jähr­
lich herausgegebenen Mitteilungen der Kommis­
sion Zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeit-s­
stoffe auch krebserzeugende Arbeitsstoffe ange­
führt sind; diese Mitteilungen werden auch in 
ö sterreich für den Wirkungsbereich der Arbeits­
inspektion der Beurteilung der Gesundheitsschäd­
lichkeit von Arbeitsstoffen zugru'nde gelegt. Den 
Arbeitsinspektoraten werden diese Mitteilungen 
jährlich mit der Weisung zur KenDtinis übel'\5endet, 
im Einzelfalll auch bei der Verwendung krebs­
erzeugender Stoffe die zum Schutz von Leben und 
Gesundheit von Arbeitnehmern erforderlichen 
Schutz- und überwachungsmaßnahmen zu treffen. 

Zu Absatz 2 wird ergänzend bemerkt, daß, so­
weit ein Verbot der Verwendung krebserzeugen­
der Stoffe und Einwükungen möglich ist, auch 
Ausnahmen im Sinne dieses Absatzes zugelassen 
werden könnten. 

Die im Absatz 3 angeführten Richt'linien, Leit­
fäden oder Informationen könnten auch als 
Grundlage für genere'lle Regelungen oder für 
Vorschreibungen im Einzelfall dienen. 

Die österreichische Rechts.1age enospricht, wie 
aus den vorstehenden Ausführungen hervorgeht, 
nicht den Fonderungen des Artikels 1 des über­
einkommens. 

Nach Artikel 2 des übereinkommens hat jeder 
Ratifikant desselben sich in jeder Weise zu be­
mühen, krebserzeugende Stoffe und Einwirkun­
gen, denen Arbeitnehmer bei ihrer Arbeit ausge­
setzt ·sein können, durch nicht krebserzeugende 
oder weniger ISchäldliche Stoffe oder Einwirkungen 
ersetzen zu lassen; bei der Wahl der Ersatzstoffe 
oder -einwirkungen sind deren krebserzeugende, 
giftige oder sonstige Eigenschaften zu überprü­
fen. - Die Anzahl der Arbeitnehmer, die krebs­
erzeugenden Stoffen oder Einwirkungen ausge­
setzt sind, sowie die Dauer und der Grad einer 
solchen Exposition sind auf das mit den Sicher­
heitanfor·derungen zu vereinbarende Mindest­
maß zu verringern. 

In Osterreich sind, soweit es die Art der Ar­
beiten zuläßt, nach § 6 Abs. 2 des Arbeitnehmer­
schutzgesetzes nach Möglichkeit solche Stoffe zu 
verwenden und solche Arbeitsverfahren anzuwen­
den, bei denen Einwirkungen, durch die das. 
Leben und die Gesundheit der AI"beitnehmer ge­
fährdet werden, nicht oder nur in einem geringeren 
Maße auftreten. Bei Arbeiten, bei denen mit Stof­
fen umgegangen wird oder bei denen sich aus an­
deren Ursachen Einwirkungen ergeben, durch die 
das Leben und die Gesundheit der Arbeitnehmer 
gefährdet werden, müssen jene Schutzmaßnahmen 
getroffen werden, durch die solche Einwirkungen 
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möglichst vermieden werden; derartige Maßnah­
men können auch eine Beschränkung der Zahl >der 
bei den betreffenden Arbeiten Bechäftigten, allen­
fall auch eine Beschränkung der Dauer und des 
Grades der Einwirkung sein. 

Artikel 3 des übereinkommerus verlangt vom 
ratifizierenden Staat, daß er .die Maßnahmen vor­
schreibt, die zum Schut!Z .der Arbeitnehmer gegen 
die Gefahren einer Exposition gegenüber krebs­
erzeugen'den Stoffen oder Einwirkungen zu tref­
fen sind, und für ,die Einführung eines geeigneten 
Aufzeichnungssystems zu sorgen. 

In österreich sind die näheren Bestimmungen 
über die Anforderungen, Maßnahmen un>d Ver­
pflichtungen in bezug auf den Schutz des Lebens 
und der Gesundheit der Arbeitnehmer auf Grund 
§ 24 Abs. 1 des Arbeitnehmel"schutzgesetzes im 
Verordnungswege zu treffen. Es können somit 
auch alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz 
der Arbeitnehmer vor einer Gefährdung durch 
krebserzeugende Stoffe oder Einwirkungen vorge­
schrieben werden. über jeden Arbeitnehmer, des­
sen Gesundheitszustal1!d auf Grund gesetzlricher 
Vorschriften durch ärzüliche Untersuchungen zu 
überwachen ist, sind entsprechend § 8 Abs. 3 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes entsprechende Auf­
zeichnungen zu führen, in ,die u. a. die Ergebnisse 
der Untersuchungen ein'Zutragen sind. Die nähe­
ren Bestimmungen über den Inhalt dieser Auf­
zeichnungen sind hinsichtlich der in Betracht 
kommenden Einwirkungen im § 5 Abs. 1 der 
Verordnung über die gesundheitliche Eignung 
von Arbeitnehmern für bestimmte Tätigkeiten 
enthalten. - Für den Bergbau stellt § 84 des 
Berggesetzes, BGBL Nr. 73/ 1954, einen allumfas­
senden Schutzparagraphen dar, <ler den Bergbau­
berechtigten verpflichtet, Per,onen gegen jede Ge­
fährdung, also auch gegen krebserregende Stoffe 
und Strahlen, zu schützen. Weitere Vorschriften 
sind wie folgt gegeben: 

a) Ionisierende Strahlen 
Die Allgemeine Bergpolizeiverordnung, 
BGBI. Nr. 114/ 1959, enthält in den Para­
graphen 343 "Schutz gegen Staub" und 
197 "Ausmaß der Wetterversorgung" würk­
same Bekämpfungsmaßnahmen gegen die ge­
fährliche Aufwrirbelung von radioaktivem 
Erzstaub und die Anreicherung von Radon 
in den Grubenwettern. Für die Bewilligung 
zur Errichtung und zum Betrieb in Werks­
anlagen sowie zur Zulassung von Geräten 
sind die Bestimmungen des Strahlenschutz­
gesetzes, BGBI. Nr. 227/1969, und der 
Strahlenschutzverordnung, BGBI. Nr. 47/ 
1972, heranzu:viehen. 

h) Abgase von Verbrennungsmotoren 
§ 63 der Allgemeinen Bergpolizeiverord­
nung macht die Verwendung von Verbren­
nungsmotoren in Grubenräumen von einer 
Zulassung abhängig, die nach den Richt-

l,inien des Bundesministeriums für Handel 
und Wiederaufbau - OB, Zl. 272.704-
OB/53 vom 12. Dezember 1953 - erfolgt. 
Diese Richtl~nien regeln unter anderem den 
Einbau von Abgasreinigungsanlagen und 
die Verwendung bestimmter Kraftstoffe. 
Weiters enthalten sie die Verpflichtung einer 
sorgfältigen Wartung, so daß im Bergbau 
nur mit einer minimalen Belastung durch 
Abgase gerechnet werden kann. § 197 
Abs. 5 der Allgemeinen Bergpolizeiverord­
nung schreibt eine Mindestwettermenge von 
6m3/min. je Motor-PS für die mit von 
Verbrennungsmotoren angetriebenen Gru­
benfahrzeugen befahrenen Grubenräume 
vor, so daß zuverlässig eine Verdünnung der 
Abgase herbeigeführt wird. 

c) Asbest- und Hornblendestaub 
Bestimmungen über die Bekämpfung von 
Staubschäden, die durch Silikatstaub verur­
sacht werden, sowie Vorbeugungsmaßnah­
men sind im ausreichenden Maße in 
der Staubschädenbekämpfungsverordnung, 
BGBI. Nr. 185/1954, enthalten. 

d) Chrom und seine Verbindungen 
Die Bestimmungen des § 37 der Allgemei­
nen Dienstnehmerschutzverordnung, BGBl. 
Nr. 32/ 1962, bilden einen ausreichenden 
Schutz. 

e) Benzol 
Der Dienstnehmerschutz ist in der Benzol­
verordnung, BGBI. I N r. 205/1934, geregelt. 
Die beiden zuletzt genannten Verordnun­
gen enthalten Bestimmungen zum Schutze 
des Lebens und der Gesundheit und sind 
gemäß § 352 Abs. 1 der Allgemeinen Berg­
polizeiverordnung im Bergbau sinngemäß 
anzuwenden. 

Artikel 4 des übereinkommens fordert vom 
Ratifikanten, zu veranlassen, daß Arbeitnehmer, 
die krebserzeugenden Stoffen oder Einwirkungen 
ausgesetzt waren, ausgesetzt sind oder ausgesetzt 
werden können, alle zur Verfügung stehenden In­
formatlionen über die damit verbundenen Ge­
fahren und die zu treffenden Maßnahmen er­
halten. 

In österreich müssen gemäß § 9 des Arbeit­
nehmerschutzgesetzes die Arbeitnehmer vor der 
erstmaligen Aufnahme der Tätigkeit ~m Betrieb 
auf die in diesem bestehenden Gefahren für 
Leben und Gesundheit in dem für sie entspre­
chend ,ihrer Verwendung in Betracht kommenden 
Umfang aufmerksam gemacht und über die zur 
Abwendung dieser Gefahren bestehenden oder 
anzuwendenden Schutzmaßnahmen in für sie ver­
ständlicher Form unterWliesen werden. Vor der 
erstmaligen Heranz,iehung zu Arbeiten mit ge­
sundheitsschädlichen Stoffen müssen die Arbeit-
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nehmer über die Arbeitsweise und ihr Verhalten 
sowie über die bestehenden oder anzuwendenden 
Schutzmaßnahmen unterwiesen werden. Diese 
Unterweisungen sind nach Erfordernis, zumindest 
aber einmal ,im Kalenderjahr <in dem jeweils ge­
botenen Umfang zu wiederholen. Die Informa­
tion von Arbeitnehmern, die krebserzeugenden 
Stoffen oder Einwirkungen ausgesetzt waren, 
kann im Rahmen des Arbeitnehmerschutzes nur 
geregelt werden, solange sie im gleichen Betrieb 
beschäftigt sind. Weitere Informationen könnten 
durch die Sozialversicherungsträger erfolgen. -
Im Bergbau erhalten die beschäftigten Dienst­
nehmer die erforderloichen Informationen im Zuge 
ihr,er Ausbildung (§§ 329 und 330 Allgemeine 
Bergpolizeiverordnung). Gemäß § 108 des Ber,g­
g'esetz'es ist die Bergbehörde verpflichtet, Dienst­
geber und Dienstnehmer über die Notwendig­
keit und ,den Gebrauch von Schutzvorkehrungen 
und über die Bedeutung von Maßnahmen der 
Unfallsverhütung und der Gesundheitspflege zu 
belehren. 

D ie österreich,ische Rechtslage entspricht daher 
derzeit nicht zur Gänze den Forderungen dieses 
Artikels des übereinkommens. 

Nach Artikel 5 des übereinkommens hat der 
ratifizierende Staat durch Maßnahmen sicherzu­
stellen, daß sich Arbeitnehmer während und nach 
ihrer Beschäftigung den ärztlichen Untersuchun­
gen oder biologischen oder sonsoigen Tests oder 
Untersuchungen unterziehen können, die erfor­
derlich sind, um den Grad ,ihrer Exposit,ion fest­
zustellen und ihren Gesundheitszustand in bezug 
auf die Berufsgefahren zu überwachen. 

In Osterreich dürfen gemäß § 8 des Arbeit­
nehmerschutzgesetzes Arbeitnehmer zu Tätig­
keiten, bei denen sie Einw.irkungen ausgesetzt 
sein können, die erfahrungsgemäß die Gesundheit 
zu schädigen vermögen, erst herangezogen wer­
den, nachdem durch eine besondere ärztliche Un­
tersuchung festgestellt wurde, daß ihr Gesund­
heitszustand eine derartige Beschäfoigung zuläßt. 
Ferner müssen die Arbeitnehmer ün bestimmten 
Zeitabständen durch einen Arzt daraufhin unter­
sucht werden, ob ihr Gesundheitszustand eine 
weitere Beschäftigung mit diesen Tätigkeiten zu­
läßt. Durch die Verordnung über die gesund­
heitLiche Eignung von Arbeitnehmern für be­
stimmte Täoigkeiten wurden die !in Betracht kom­
menden Tätigkeiten sowie die näheren Einzelhei­
ten der Untersuchungen festgelegt; sie schließen 
auch die Vornahme entsprechender biologischer 
oder sonstiger Tests oder Untersuchungen ein. 

Die Vornahme ärztlicher Untersuchungen oder 
biologischer oder sonsoiger Tests oder Untersu­
chungen bei Arbeitnehmern nach ihrer Beschäf­
tigung kann im Rahmen des Arbeitnehmerschut­
zes nicht geregelt werden. Hier sollte die nach­
gehende Untersuchung durch den Träger der Un­
fallversicherung einsetzen. - Für den Bereich des 

Bergbaues gelten in Osterreich hinsichdich der 
ärztlichen überwachung der Dienstnehmer der­
zeit folgende Vorschriften: 

a) Allgemeine Bergpo1izeiverordnung, 
BGBl. Nr. 114/1959, § 326 "Anlegeunter­
suchung" ; 

b) Staubschädenbekämpfungsverordnung, 
BGBl. Nr. 185/ 1954, § 4; 

c) Strahlenschutzgesetz, 
BGBl. Nr. 47/ 1972, §§ 16 bis 23 "Gesund­
heitliche Eignung, Arztliche Kontrolle"; 

d) Benzolverordnung, 
BGBl. I N r. 205/1934. 

Eine generelle Vorschrift der laufenden über­
wachung von Personen, die durch krebserzeu­
gende Stoffe und Einwtirkungen gefährdet sind, 
besteht zurzeit noch nicht. 

Gemäß Art ikel 6 des übereinkommens hat der 
ratifizierende Staat ün der an dieser Stelle näher 
bezeichneten Weise die zur Durchführung der 
Bestimmungen erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, die Personen oder Stellen zu bezeichnen, 
denen die Pflicht zur Einhaltung der Bestimmun­
gen des übereinkommens obliegt und geeignete 
Aufsichtsdienste mät der überwachung der 
Durchführung dieses ü bereinkommens zu beauf­
tragen oder sich zu vergewissern, daß eine ange­
messene Aufsicht ausgeübt wird. 

Da, wie oben ausgeführt, die derzeioige öster­
reich,ische Rechtslage den Forderungen des über­
einkommens zwar weitgehend, keinesfalls jedoch 
~n allen Punkten Rechnung trägt, kann von nähe­
ren Ausführungen zu diesem Artikel des über­
einkommens Abstand genommen werden. 

Die Artikel 7 bis 14 enthalten lediglich die allen 
übereinkommen der Internationalen Arbeitskon­
ferenz gemeinsamen Schlußaroikel. 

Die Empfehlung 

Bezüglich des Wortlautes der Empfehlung darf 
auf den angeschlossenen amtlichen deutschen 
übersetzungstext verwiesen werden, um eine Wie­
derholung der umfangreichen Vorschläge zu ver­
meiden, zumal für Empfehlungen der Internatio­
nalen Arbeitskonferenz ein Ratifikationsverfah­
ren nicht vorgesehen ist. In den folgenden Aus­
führungen wird daher ledigl,ich unter Anführung 
der einzelnen Absätze der Empfehlung die gel­
tende österreich ische Rechtslage geschildert und 
aufgezeigt, inwieweit die Vorschläge bereits er­
füllt erscheinen. 

Zu Absatz 1 : 

Auf die Ausführungen zu Artikel 2 Absatz 1 
des übereinkommens wird verwiesen. 

Zu Absatz 2: 
Es wtird auf die Ausführungen zu Arr.ikel 2 Ab­

satz 2 des ü bereinkommens hingewiesen. 
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Zu Absatz 3: 

Unterabsatz (1) In den Ausführungen zu Ar­
tikel 3 des übereinkommens wurde bereits dies­
bezüglich Stellung genommen. 

U nterabsatz (2) Bei der Ausarbeitung solcher 
Vorschriften können auch die angeführten Richt-
1inien, Leitfäden, Schlußfolgerungen oder Infor­
maoionen berücksidltigt werden. 

Zu Absatz 4: 

Unterabsätze (1) und (2) ach § 6 Abs. 1 
des Arbeitnehmerschutzgesetzes müssen Arbeits­
vorgänge und Arbeitsverfahren so vorbereitet, 
gestaltet und durchgeführt werden, daß ein mög­
lichst wirksamer Schutz des Lebens und der 
Ge undheit der Arbeitnehmer erreicht wird. Im 
übrigen wird auf die Ausführungen im ersten 
Satz zu Artikel 1 sowie auf jene zu Artikel 2 des 
übereinkommens verwiesen. 

Zu Unterabsatz (2) wird noch bemerkt, daß 
der Betriebsinhaber nach § 92 Abs. 1 des Arbeits­
verfassungsgesetzes, BGBl. N r. 22/ 1974, ver­
pflichtet is t, mit dem Betriebsrat ~n regelmäßigen 
Zeitabständen auch über allgemeine Grundsätze 
der Betriebsführung in technischer Hinsicht zu 
beraten. Auf Grund der §§ 89 und 90 dieses Bun­
desgesetzes ist der Betriebsrat befugt, die Durch­
führung und Einhaltung der Vorsdlriften über 
den Arbeitnehmerschutz zu überwachen, und 
unter anderem berechoigt, Vorschläge zur Ver­
besserung der Arbeitsbedingungen und zur Ver­
hütung von Berufskrankheiten zu er tatten. In 
Betrieben, in denen entsprechend den §§ 20 bis 
23 des Arbeitnehmerschutzgesetzes Sicherheits­
vertrauenspersonen bestellt, sicherheitsternnisrne 
oder betriebsärztlirne ~enste eingeridltet oder 
ein Sicherheitsaussrnuß erridltet ist, sind diese 
Einrichtu ngen verpllirntet, den Arbeitgeber bei 
der Durrnführung des Arbeitnehmersrnu tzes im 
Betrieb zu unterstützen bzw. zu beraten; die 
n äheren ruesbezüglirnen Bestimmungen sind in 
der Verordnung über Einrirntungen in den Be­
tnieben für die Durrnführung des Arbeitnehmer­
srnutzes, BGBl. N r. 253/1973, enthalten. 

Unterabsatz (3) Hinsirntlirn von Vorkehrun­
gen für die systematische überwadlung der 
Dauer und des Grades der Exposition gegenüber 
krebserzeugenden Stoffen oder Einwirkungen 
wird bemerkt, daß eine soldle überwadlung dem 
Arbeitgeber auf Grund des Arbeitnehmerschutz­
gesetzes aufgetragen werden kann. 

Unterabsatz (4) adl § 6 Abs. 8 des Arbeit-
nehmersrnutzgesetzes sind Lagerungen in einer 
Weise vorzunehmen, daß Gefahren für die Ar­
beitnehmer möglirnst vermieden werden; insbe­
sondere müssen für die Lagerung von Stoffen, 
durch die das Leben und die Gesundheit der 
Arbeitnehmer gefährdet werden, soweit ihre Ge­
fäh rLirnkeit bekannt oder erkennbar ist, die 

durch die Eigenschaften dieser Stoffe bedingten 
Schutzmaßnahmen getroffen werden. Aurn beim 
Transport krebserzeugender Stoffe oder Einwir­
kungsquellen sind alle geeigneten Maßnahmen 
zu treffen, um jedes Entweichen oder jede Ver­
unreinigung zu verhindern. 

Zu Absatz 5 : 

Die Pflidlten der Arbeitnehmer sind im § 19 
des Arbeitnehmersrnutzgesetzes festgelegt . Jeder 
Arbeitnehmer list demnarn allgemein verpflirntet, 
die zum Srnutz des Lebens und der Gesundheit 
der Arbeitnehmer durch dieses Bundesgesetz und 
die in auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Ver­
ordnungen gebotenen Srnutzmaßnahmen anzu­
wenden sowie sirn entsprernend diesen Anord­
nungen zu verhalten bzw. die ihm im Zusam­
menhang damit erteilten Weisungen zu befolgen. 
Darüber h inaus hat sich der Arbeitnehmer so zu 
verhalten, daß !im Betrieb eine Gefährdung des 
Lebens und der Gesundheit der Beschäftigten 
soweit als möglim vermieden wird. Die Arbeit­
nehmer haben ferner alle Einrirntungen und Vor­
richtungen, rue zum Schutz des Lebens und der 
Gesundheit der Arbeitnehmer üm Betrieb zu er­
rirnten oder beizustellen ~ind, den Erfordernis­
sen des Srnutzzweckes entsprernend zu benützen 
und pfleglirn zu behandeln. 

Zu b atz 6: 

Auf die Ausführungen zu Artikel 1 des über­
einkommens w ird verwiesen. 

Zu Absatz 7: 

Die angeführten Rirntlinien, Leitfäden, Srnluß­
folgerungen und Informationen könnten als 
Grundlage für generelle Regelungen oder für 
Vorschreibungen im Einzelfall dienen. 

Zu Absatz 8: 

Soweit ein Verbot der Verwendung krebs­
erzeugender Stoffe und Einwirkungen möglidl 
ist, könnten auch Ausnahmen im Sinne der lit. a 
bis d zugelassen werden. 

Zu Absatz 9: 

Unterabsatz (1) Eine Genehmigung der Stoffe 
ist hishe~ nirnt festgelegt, auch kann eine lücken­
lose Kontrolle der Anwendung nirnt sirner­
gestellt werden. Unter bestimmten Vorausset­
zungen kann das Arbeitsinspektorat Sadwerstän­
dige beiziehen; bei der Genehmigung der Be­
triebe, die solme Stoffe herstellen oder verwen­
den oder in denen Arbeitnehmer Einwirkungen 
soldler Stoffe ausgesetzt sind, kann die zustän­
dige Behörde audl Gutamten im Sinne der lit. a 
einholen, sofern im Genehm~gungsverfahren 
vom Arbeitsinspektor bzw. Arbeitsinspektions­
arzt keine diesbezüglirnen Stellungnahmen abge­
geben werden. 
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Unterabsatz (2) Riclltkonzentrationen für die 
überwachung der Luft am Arbeitsplatz in Ver­
bindung mit den erforderlichen technischen 
Schutzmaßnahmen wurden in Osterreich bisher 
nicht festgesetzt, jedoch könnten diesbezügliche 
Weisungen an die Arbeitsünspektorate ergehen. 

Unbeschadet des Grundsatzes, bei krebserzeu­
genden Stoffen eine möglichst niedrige Konzen­
tration zu erreichen, können die früher von der 
Kommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher 
Arbeitsstoffe in Bonn festgelegten maXlimalen 
Arbeitsplatzkonzentrationswerte vom Gesichts­
punkt sonstiger gesundheitlicher Schädi­
gungen betrachtet, von den Arbeitsinspekto­
raten jedenfalls als oberste Konzentrationsgrenze 
angesehen werden. Dies gilt außer für Benzol 
auch für andere krebserzeugende Stoffe, die in 
sonstiger Weise toxisch sind, w.ie Arsen, Beryl­
lium, Chromate oder Nickelcarbonyl. Dies steht 
auch im Einklang mit dem von der Internationa­
len Arbeitskonferenz in Genf im Jahre 1971 be­
schlossenen übereinkommen (Nr. 136) über den 
Schutz vor den durch Benzol verursachten Ver­
giftungsgefahren und ,der Empfehlung hiezu , wo­
nach ein möglichst niederer Konzentracionswert 
anzustreben ist, jedoch auch ein Höchstwert ge­
nannt wird. 

Zu Absatz 10: 

Auf die Ausführungen zu Artikel 1 des ü ber­
einkommens wird verwiesen, wonach die jähr­
lich veröffentlichten Mitteilungen der Kommission 
zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe, 
in denen auch krebserzeugende Stoffe angeführt 
sind, den Arbeitsinspektoraten zu r Kenntnis ge­
bracht werden. 

Zu den Absätzen 11 und 12: 

Auf die Ausführungen zu ArtikelS des über­
einkommens wird verwiesen. 

Zu Absatz 13: 

Der Arbeitgeber hat nach § 18 des Arbeit­
nehmersdlUtzgesetzes dafür zu sorgen, daß die 
vorgeschrtiebenen ärztlichen Untersuchungen 
durchgeführt werden, so daß die hiefür vom 
Arbeitnehmer aufgewendete Zeit als Arbeitszeit 
zu werten ist. Gemäß § 8 Abs. 5 dieses Bundes­
gesetzes sind die Kosten der ärztlichen U nter­
suchung vom Arbeitgeber zu tragen; dieser hat 
jedoch in bestJimmten Fällen gegenüber dem zu­
ständigen Träger der Unfallversicherung An­
spruch auf Kostenersatz. 

Zu Absatz 14: 

Nach § 8 Abs. 2 des Arbeitnehmerschutzgeset­
zes list in jenen Fällen, !in denen die Arbeitneh­
mer auf die gesundheitliche Eignung für die 
betreffende Tätigkeit zu untersuchen sind, eine 
Weiterbeschäftigung nur rSoweit gestattet, als das 
zuständige Arbeitsinspektorat dagegen keinen 

Einwand erhebt. Ward von diesem jedoch ein 
Einspruch erhoben, dann hat der Arbeitgeber 
den betreffenden Arbeitnehmer an einem ande­
ren Arbeitsplatz weiter zu beschäftigen, sofern 
dies dem Arbeitgeber zugemutet werden kann 
und der Arbeitnehmer dam.it einverstanden ist. 
Wenn eine Weiterbeschäftigung an einem ande­
ren Arbeitsplatz nicht möglich ist, so kann der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmer dennoch bis zum 
Ablauf der Kündigungsfrist zum nächstmög­
lid1en Termin zur bisherugen Täcigkeit heran­
ziehen, sofern sich das Arbeitsinspektorat dage­
gen nicht wegen einer akuten Gefährdung von 
Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers aus­
gesprochen hat. 

Zu Absatz 15: 

Unterabsatz (1) Auf Grund § 8 Abs. 3 des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes sind die vorgeschrie­
benen ärztlichen Untersuchungen nach einheit­
lichen Grundsätzen durchzuführen und auszu­
werten; zwei Befundausfertigungen sind unver­
züglich dem zuständigen Arbeitsinspektionsarzt 
zu übersenden, der eine Ausfertigung an den 
zuständigen Träger der Unfallversicherung weiter­
zuleiten hat. Es ist beabsichtigt, daß der Träger 
der Unfallversicherung diese Daten mittels einer 
elektronischen D atenverarbeitungsanlage aus­
wertet; in diesem Rahmen kann auch ein System 
von Datenaufzeichnungen über den Berufskrebs 
im Sinne von lit. a gesd1affen werden. Auch die 
Errichtung eines Systems des Informationsaus­
tausches wäre in diesem Zusammenhang denk­
bar. 

übercLies sind vom Arbeitgeber auf Grund 
§ 8 Abs. 3 des Arbeitnehmerschutzgesetzes ent­
spred1ende Aufzeichnungen über jene Arbeit­
nehmer zu führen, die einer ärztlichen Unter­
suchung zu unterziehen sind. Diese Aufzeichnun­
gen sind auf Grund § 5 Abs. 3 der Verordnung 
über die gesundheitliche Eignung von Arbeit­
nehmern für bestimmte Tätigkeiten den Orga­
nen der Arbeitsinspektion zur Einsichtnahme 
vorzulegen; über Verlangen .ist den Organen des 
zustäncLigen Trägers der Unfallversicherung Ein­
sicht in die Aufzeid1I1ungen zu gewähren. 

Unterabsatz (2) Bei der Einrichtung eines 
solchen Systems der Datenaufzeid1I1ung und des 
Informationsaustausches kann auch auf die in 
diesem Unterabsatz angeführten Unterstützun­
gen Bedacht genommen werden. 

Unterabsatz (3) D ie vom Arbeitgeber zu füh­
renden Aufzeichnungen über Arbeitnehmer, die 
einer ärztlichen Untersuchung zu unterziehen 
sind, sind auf Grund § 5 Abs. 3 der Verordnung 
über die gesundheitliche Eignung von Arbeitneh­
mern für bestimmte Tätigkeiten während der 
Dauer der BeschäftJigung des Arbeitnehmers und 
mindestens bis zu sechs Monaten nach Beendi­
gung derselben ~m Betrieb aufzubewahren. Die 
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länger dauernde Aufbewahrung dieser Aufzeich­
nungen ist mit Rücksicht auf die Auswertung, 
wie SIe im Unterabsatz (1) geschildert wurde, 
entbehrlich. 

Zu Absatz 16: 

Unterabsatz (1) Nach § 2 Abs. 4 des Arbeits­
inspektionsgesetzes 1974, BGBI. Nr. 143, ist die 
Arbeitsinspekoion zur Weiterentwücklung des 
Arbeitnehmerschutzes verpflichtet. Zu diesem 
Zweck hat sie auch die Durchführung einschlä­
giger Untersuchungen durch hiefür geeignete 
Personen oder Einrichtungen zu veranlassen oder 
zu fördern. In diesem Rahmen könnten auch 
epidemiologische und sonstige Studien, die den 
vorliegenden Gegenstand betreffen, gefördert 
werden. In der beim Zentral-Arbeitsinspektorat 
eingerichteten Dokumentation werden auch 
einschlägige Informacionen über die Gefahren 
des Berufskrebses gesammelt und erforderlichen­
falls den Arbeitsinspektoraten zur Verfügung 
gestellt. Vom Unfallverhütungsdienst der Allge­
meinen Unfallversicherungsanstalt könnten zur 
Information in den Betrieben auch Merkblätter 
über krebserzeugende Stoffe und Einwirkungen 
herausgegeben werden. 

U nterabsatz (2) Das Zentral-Arbeitsinspektorat 
wird sich in seinem Aufgabenbereich um die Er­
stellung solcher Kriterien bemühen und im R ah­
men der fin anziellen Möglichkeiten nötigenfalls 
auch Forschungsaufträge vergeben. 

Zu Absatz 17: 

Gemäß § 6 Abs. 2 des Arbeitnehmerschutz­
gesetzes hat der Arbeitgeber, sofern er aus der 
Zusammensetzu ng und der Art der Anwendung 
von Arbeitsstoffen annehmen kann , daß Gefahr 
für Leben und Gesundheit der Arbeitnehmer 
besteht, diese Arbeitsstoffe vor deren Anwen­
dung dem Arbeitsinspektorat bekanntzugeben ; 
diese Meldepflicht gibt dem Arbeitgeber auch die 
Möglichkeit, sich über mögLiche Krebsgefahren 
zu ,informieren. 

Zu Absatz 19: 

Stoffe, die Leben und Gesundheit der Arbeit­
nehmer zu gefährden vermögen, dürfen gemäß 
§ 6 Abs. 3 des Arbeitnehmerschutzgesetzes nur 
in Behältnissen verwahrt werden, die so bezeich­
net sind, daß dadurch die Arbeitnehmer auf die 
Gefährlichkeit des Inhaltes aufmerksam gemacht 
werden. Die näheren Bestimmungen hiezu sind 
nach § 24 Abs. 1 dieses Bundesgesetzes im Ver­
ordnungswege zu treffen. 

Zu Absatz 20: 

Auf die Ausführungen zu Artikel 4 des über­
einkommens wird verwiesen. D as Erfordernis der 
Wiederholung ·der Unterweisung ist jedenfalls bei 
i\nderungen im Betr,ieb gegeben, durch die eine 

neue Gefährdung fü r Leben oder Gesundheit der 
Arbeitnehmer hervorgerufen werden kann. Dies 
wäre beispielsweise bei Einführung der Verwen­
dung krebserzeugender Stoffe der Fall. 

Zu Absatz 21: 

Maßnahmen dieser Art durch die Arbeitgeber­
und Arbeitnehmerverbände werden als zweck­
mäßig er achtet . 

Die Bundesregierung hat daher in der Sitzung 
des Ministerrates am 24. Feber 1976 neuerlich 
beschlossen, den Bericht über das übereinkom­
men (Nr. 139) über die Verhütung und Bekämp­
fung der durch krebserzeugende Stoffe und Ein­
wirkungen verursachten Berufsgefahren und die 
Empfehlung ( r. 147) betreffend denselben Ge­
genstand zur Kenntnis zu nehmen, die beteiligten 
Bundesminister einzuladen, bei künftigen Maß­
nahmen auf dem gegenständlichen Rechtsgebiet 
die Bestimmungen der genannten internationalen 
Urkunden zu berücksichtigen und den angeschlos­
senen Bericht dem Nationalrat zur Kenntnis­
nahme vorzulegen. 

Die Bundesregierung stellt daher den 

An t ra g, 

der aoionalrat wolle den Bericht über das 
übereinkommen (Nr. 139) über cLie Verhütung 
und Bekämpfung der durch krebserzeugende 
Stoffe und Einwirkungen verursachten Berufs­
gefahren und die Empfehlung (Nr. 147) betref­
fend denselben Gegenstand zur Kenntnis neh­
men. 

ÜBEREINKOMMEN (Nr. 139) ÜBER DIE 
VERHÜTUNG UND BEKi\MPFUNG DER 
DURCH KREBSERZEUGENDE STOFFE UN D 

EINWIRKUNGEN VERURSACHTEN 
BERUFSGEFAHREN 

Die Allgemeine Konferenz der Internat ionalen 
Arbeitsorganisation, 

die vom Verwaltungsrat des Internationalen Ar­
beitsamtes nach Genf einberufen wurde und 
am 5. Juni 1974 zu ihrer neunundfünfvigsten 
Tagung zusammengetreten list, 

verweist auf d,ie Besoimmungen des ü bereinkom­
mens und der Empfehlung über den Strahlen­
schutz, 1960, und des übereinkommens und 
der Empfehlung über Benzol, 1971, 

hält es für wünschenswert, internat ionale N or­
men über den Schutz gegen krebserzeugende 
Stoffe oder Einwirkungen aufzustellen, 

berücksichtigt die einschlägige Tät igkeit anderer 
internationaier Organisat ionen, ~nsbesondere 
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der Weltgesundheitsorganisaliion und des Inter­
nationalen Krebsforschungszentrums, mit 
denen die Internationale Arbeitsorganisation 
zusammenarbei tet, 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzuneh­
men betreffend die Verhütung und Bekämp­
fung der durch krebs erzeugende Stoffe und 
Einwirkungen verursachten Berufsgefahren, 
eine Frage, die den fünften Gegenstand ihrer 
Tagesordnung bildet, und 

dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form 
eines internationalen übereinkommens erhal­
ten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 24. Juni 1974, 
das folgende übereinkommen an, das als über­
einkommen über Berufskrebs, 1974, bezeichnet 
wrird. 

ARTIKEL 1 

1. Jedes Mitglied, das dieses übereinkommen 
ratifiziert, hat regelmäßig wiederkehrend die 
krebserzeugenden Stoffe und Einwirkungen zu 
bestimmen, gegenüber denen eine berufsbedingte 
Exposition zu verbieten oder der Genehmigung 
oder Kontrolle zu unterstellen rist , sow,ie die­
jenigen, für die andere Bestimmungen dieses 
übereinkommens gelten. 

2. Ausnahmen von dem Verbot dürfen nur 
durch Ausstellung von Einzelermächtigungen 
bewilligt werden, die jeweils die zu erfüllenden 
Auflagen angeben. 

3. Bei der Bestimmung der krebserzeugenden 
Stoffe und Einwirkungen gemäß Absatz 1 dieses 
Arliikels sind die neu esten Informationen, die in 
den gegebenenfalls vom Internationalen Arbeits­
amt ausgearbeiteten Sammlungen praktischer 
Richtlinien oder Leitfäden enthalten sind, sowie 
die Informationen anderer sachkundiger Stellen 
zu berücksichtigen. 

ARTIKEL 2 

1. Jedes Mitglied, das dieses übereinkommen 
ratifiziert, hat sich in jeder Weise zu bemühen, 
krebserzeugende Stoffe und Einwirkungen, denen 
Arbeitnehmer bei !ihrer Arbeit ausgesetzt sein 
können, durch nicht krebserzeugende oder weni­
ger schädLiche Stoffe oder Einwirkungen ersetzen 
zu lassen; bei der Wahl von Ersatzstoffen oder 
-einwirkungen rund deren krebserzeugende, 
giftige und sonstige Eigenschaften zu berück­
sichtigen. 

2. Die Anzahl der Arbeitnehmer, die krebs­
erzeugenden Stoffen oder Einwirkungen ausge­
setzt sind, sowie die Dauer und der Grad einer 
solchen Exposition sind auf das mit den Sicher­
heitsanforderungen zu vereinbarende Mindest­
maß zu verringern. 

ARTIKEL 3 

Jedes Mitglied, das dieses übereinkommen 
ratifiziert, hat die Maßnahmen vorzuschreiben, 
die zum Schutz der Arbeitnehmer gegen die 
Gefahren einer Exposition gegenüber krebserzeu­
genden Stoffen oder Einwirkungen zu treffen 
&ind, und für die Einführung eines geeigneten 
Aufzeichnungssystems zu sorgen. 

ARTIKEL 4 

Jedes Mitglied, das dieses übereinkommen 
ratifiziert, hat zu veranlassen, daß Arbeitnehmer, 
die krebserzeugenden Stoffen oder Einwirkun­
gen ausgesetzt waren, ausgesetzt sind oder aus­
gesetzt werden können, alle zur Verfügung ste­
henden Informationen über die damit verbunde­
nen Gefahren und die zu treffenden Maßnahmen 
erhalten. 

ARTIKEL 5 

Jedes Mitglied, das dieses übereinkommen 
ratifiziert, hat durch Maßnahmen sicherzustellen, 
daß &ich Arbeitnehmer während und nach ~hrer 
Beschäftigung den ärztlichen Untersuchungen 
oder biologischen oder sonstigen Tests oder 
Untersuchungen unterziehen können, die erfor­
derlich sind, um den Grad ihrer Expos'it ion fest­
zustellen und ihren Gesundheitszustand in bezug 
auf die Berufsgefahren zu überwachen. 

ARTIKEL 6 

Jedes Mitglied, das dieses übereinkommen 
ratifiz~ert, 

a) hat im Wege der Gesetzgebung oder mit­
tels anderer, den innerstaatlichen Gepflo­
genheiten und Verhältnissen entsprechen­
der Methoden und ~n Beratung mit den 
maßgebenden beteiligten Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbänden die zur Durchfüh­
rung der Bestimmungen dieses überein­
kommens erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen; 

b) hat entsprechend den rinnerstaalichen Ge­
pflogenheiten die Personen oder Stellen 
zu bezeichnen, denen die Pflicht zur Ein­
haltung der Besliimmungen dieses über­
einkommens obLiegt; 

c) hat geeignete Aufsichtsdienste mit der 
überwachung der Durchführung dieses 
übereinkommens zu beauftragen oder sich 
zu vergewissern, daß eine angemessene Auf­
sicht ausgeübt wird. 

ARTIKEL 7 

D ie förmlichen Ratifikationen dieses überein­
kommens rund dem Generaldirektor des Inter­
nationalen Arbeitsamtes zur Eintragung mitzu­
teilen. 
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ARTIKEL 8 

1. Dieses übereinkommen bindet nur die­
jenigen MitgIieder der Internat ionalen Arbeits­
organisation, deren Ratifikation durch den Gene­
raldirektor eingetragen ist. 

2. Es tl'itt in Kraft zwölf Monate nachdem die 
Ratifikattionen zweier Mitglieder durch den 
Generaldirektor eingetragen worden sind. 

3. In der Folge tritt dieses übereinkommen 
für jedes Mitglied zwölf Monate nach der Ein­
tragung seiner Ratifikation in Kraft. 

ARTIKEL 9 

1. Jedes Mitglied, das dieses übereinkommen 
raoifiziert hat, kann es nach Ablauf von zehn 
Jahren, gerechnet von dem Tag, an dem es zum 
erstenmal in Kraft getreten ist, durch Anzeige 
an den Generaldirektor des Internationalen Ar­
beitsamtes kündigen. Die Kündigung wird von 
diesem eingetragen. Ihre Wirkung tritt erst ein 
Jahr nach der Eintragung ein. 

2. Jedes Mitglied, das dieses übereinkommen 
ratifiziert hat und innerhalb eines Jahres nach 
Ablauf des im vorigen Absatz genannten Zeit­
raumes von zehn Jahren von dem in diesem 
Artikel vorgesehenen Kündigungsred1t keinen 
Gebrauch macht, bleibt für einen weiteren Zeit­
raum von zehn Jahren gebunden. In der Folge 
kann es dieses übereinkommen jeweils nach Ab­
lauf eines ZeimllUmes von zehn Jahren nach 
- aßgabe dieses Artikels kündigen. 

ARTIKEL 10 

1. Der Generaldirektor des Internationalen 
Arbeitamtes gibt allen Mitgliedern der Inter­
nationalen Arbeitsorganisation Kenntnis von der 
Eintragung aller Raoifikationen und Künd igun­
gen, die ihm von den Mitgliedern der Organisa­
tion mitgeteilt werden. 

2. Der Generaldirektor wird die Mitglieder der 
Organisation, wenn er ihnen von der Eintragung 
der zweiten Ratifikation, die ihm mitgeteilt 
wird, Kenntnis gibt, auf den Zeitpunkt auf­
merksam machen, !in dem dieses übereinkommen 
~n Kraft tritt. 

ARTIKEL 11 

Der Generaldirektor des Internationalen Ar­
beitsamtes übermittelt dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen zwecks Eintragung nad1 Ar­
tikel 102 der Charta der Vereinten Nationen 
voll~tändige Auskünfte über alle von ihm nach 
Maßgabe der vorausgehenden Artikel eingetra­
genen Ratifikationen und Kündigungen. 

ARTIKEL 12 

Der Verwaltungsrat des Internationalen Ar­
beiosamtes hat, sooft er es für nötig erachtet, der 

Allgemeinen Konferenz einen Bericht über die 
Durchführung dieses übereinkommen~ zu el'Stat­
ten und zu prüfen, ob die Frage ,seiner gänz­
lichen oder teil weisen Abänderung auf die Tages­
ordnung der Konferenz gesetzt werden soll. 

ARTIKEL 13 

1. Nimmt die Konferenz ein neues überein­
kommen an, welches das vOl'liegende überein­
kommen ganz oder teilweise abändert, und sieht 
das neue übereinkommen nichts anderes vor, so 
gelten folgende Bestimmungen: 

a) Die Ratifikation des neugefaßten überein­
kommens ,durch ein Mitglied schließt ohne 
weiteres die sofortige Kündigung des vor­
liegenden übereinkommens in sich ohne 
Rücksicht auf Artikel 9, vorausgesetzt, ·daß 
,das neugefaßte übereinkommen in Kraft 
getreten ist. 

b) Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des neu­
gefaßten übereinkommens an kann das 
vorliegende übereinkommen von <len Mit­
gliedern nicht mehr ratifiziert werden. 

2. Indessen bleibt das vorl iegende überein­
kommen nach Form und Inhalt jedenfalls in 
Kraft für die Mitglieder, die dieses, aber nicht 
das neugefaßte übereinkommen ratifiziert haben. 

ARTIKEL 14 

Der französische und der englische Wortlaut 
dieses übereinkommens sind in gleicher Weise 
maßgebend. 

EMPFEHLUNG (Nr. 147) BETREFFEND DIE 
VERHÜTUNG UND BEKÄMPFUNG DER 
DURCH KREBSERZEUGENDE STOFFE UND 

EINWIRKUNGEN VERUR SACHTEN 
BERUFSGEFAHREN 

Die Allgemeine Konferenz der Internationalen 
Arbeitsorganisation, 

,die vom Verwaltungsrat des Internationalen Ar­
beitsamtes nach Genf einberufen wurde und 
am 5. Juni 1974 zu ihrer neunundfünfzigsten 
Tagung zusammengetreten ist, 

verweist auf ,die Bestimmungen des überein­
kommens und ·der Empfehlung über<len Strah­
lensd1utz, 1960, und des übereinkommens und 
der Empfehlung über Benzol, 1971, 

hält es für wünlSchenswert, internationale Nor­
men über den Schut!Z gegen krebserzeugende 
Stoffe oder Einwirkungen aufzustellen, 

berück'sichtigt die einschlägige Tätigkeit anderer 
internationaler Organisationen, insbesondere 
der Weltgesundheicsorganisation und des 
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Internationalen 'Krebsforschung1Szentrums, mit 
denen die Internationale Arbeit'Sorganisation 
zusammenarbeitet, 

hat beschlossen, verschiedene Anträge anzuneh­
men betreffend die Verhütung und Bekämp­
fung der ,durch krebserzeugende Stoffe und 
Einwirkungen verursachten BenL~sgefahren, 
eine Frage, die den fünften Gegenstand ihrer 
Tagesor,dnung bildet, und 

dabei bestimmt, daß diese Anträge die Form 
einer Empfehlung erhalten sollen. 

Die Konferenz nimmt heute, am 24. Juni 1974, 
die folgende Empfehlung an, die als Empfehlung 
betreffend Berufskrebs, 1974, bezeichnet wird. 

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGE 

1. Es sollten alle Anstrengungen unternommen 
wer,den, um krebserzeugende Stoffe und Einwir­
kungen, denen Arbeitnehmer bei ihrer Arbeit 
ausgesetzt sein können, durch nicht krebserzeu­
gende oder weniger schä,dlliche Stoffe oder Ein­
wirkungen zu ersetzen; bei der Wahl von Er.satz­
stoffen oder -einwirkungen sollten deren krebs­
erzeugende, giftige oder sonstige Eigenschaften 
berücksichtigt wez1den. 

2. Die Anzahl der Arbeitnehmer, ,die krebs­
erzeugenden Stoffen oder Einwirkungen ausge­
setzt 'sind, sowie ,die Dauer und der Grad einer 
solchen Exposition sollten auf .das mit ,den Sicher­
heitsanforderungen zu vereinbarende Mindest­
maß verringert wez1den. 

3. (1) Die zuständige Stelle sollte die Maßnah­
men vorschreiben, die zum Schutz der Arbeit­
nehmer gegen die Gefahren einer Exposition 
gegenüber krebserzeugenden Stoffen oder Ein­
wirkungen zu treffen sind. 

(2) Die zuständige Stelle sollte tdiese Maßnah­
men ständig auf dem neuesten Stand halten und 
dabei die gegebenenfaills vom Internationalen 
Arbeitsamt ausgearbeiteten Sammlungen prakti­
scher Richtlinien oder Leitfäden rund die Schluß­
fo lgerungen ,der gegebenenfalls vom Internatio­
nalen Arbeitsamt einberufenen Sachverständ.igen­
tagungen sowie die Informationen anderer sach­
kundiger Ste'llen berücksichtigen. 

4. (1) Die Arbeitgeber sollten in jeder Weise 
bemüht sein, Arbeitsverfahren anzuwenden, die 
nicht zur Entstehung krebserzeugender Stoffe 
oder Einwirkungen als En1d-, Zwischen-, Neben­
oder Abfallprodukte oder in sonstiger Form und 
insbesondere nicht zu deren Eindringen in die 
Arbeiosumwelt führe n. 

(2) Ist eine vollständige Aussch;vltung krebs­
erzeugender Stoffe oder Einwirkungen nicht 
möglich, 'so iSollten die Arbeitgeber in Beratung 
mit den Arbeitnehmern run1d ihren Verbänden 
und unter Berücksichtigung der Gutachten sach­
kundiger Stellen, insbesondere von arbeitsmedi­
zinischen Diemten, alle geeigneten Maßnahmen 

treffen, um eine Expo.sition auszuschließen oder 
sowohl die Anzahl der exponierten Personen als 
auch ,die Dauer und den Grad ,der Exposition auf 
ein Min'destmaß zu verringern. 

(3) Die Arbeitgeber sollten in den von der 
zuständigen Stelle zu bestimmenden F~I'len Vor­
kehrungen für die systematische überwachung 
der Dauer und ,des Grades ,der Exposition gegen­
über krebserzeugenden Stoffen oder Einwirkun­
gen in der Arbeitsumwelt treffen. 

(4) Beim Transport oder ,der Lagerung krebs­
erzeugender Stoffe oder Einwirkungsquellen 
sollten alle geeigneten Maßnahmen getroffen 
werden, um jedes Entweichen oder jede Verun­
reinigung zu verhindern. 

5. Arbeitnehmer und andere Per.sonen, bei 
deren beruflicher Tätigkeit die Gefahr einer Ex­
poS<lt1on gegenüber krebserzeugenden Stoffen 
oder Einwirkungen auftreten könnte, sollten ,die 
vorgeschriebenen Sicherheitsrnaßregeln befolgen 
und al'le zru ihrem Schutz oder zum Schutz Drit­
ter zur Verfügung gestellten Ausrüstungen ord­
nungsgemäß verwenden. 

11. VERHüTUNGSMASSNAHMEN 

6. Die zuständige Stelle sollte regelmäßig 
wiederkehrend. ,die krebserzeugenden Stoffe und 
Einwirkungen bestimmen, gegenüber denen eine 
berufsbedingte Exposition verboten oder der 
Genehmigung oder Kontrolle unterstellt wer,den 
sollte, sowie diejenigen, für die andere Bestim­
mungen ,dieser Empfehlung gelten. 

7. Die zu~tändige Stelle sollte hierbei die neue­
sten Informationen, die in den gegebenenfalls 
vom Internationalen Arbeiosamt aUlSgearbeiteten 
Sammlungen praktischer Rri.chtlinien oder Leit­
fäden und in den Schlußfolgerungen der gegebe­
nenfalls vom Internationalen Arbeitsamt einbe­
rufenen Sachverständigentagungen enthalten 
sind, sowie die Informationen anderer sachkun­
diger Stellen berücksichtigen. 

8. Die zuständige Stelle kann Au.snahmen von 
dem Verbot durch Ausstellen von Einzeler­
mächtigungen gewähren, die jeweilos angeben: 

a) die zu treffenden techni'Schen, hygienrschen 
und persön'lichen Schutzmaßnahmen; 

b) die ärztliche überwachung oder die ~onsti­
gen Tests oder Untersuchungen, die durch­
zuführen 'sind; 

c) die zu füh renden Aufzeichnungen; und 
d) die erforderlidlen beruflichen Qualifikatio­

nen der Personen, die mit der über­
wachung ,der Exposition gegenüber den 
betreffenden Stoffen oder Einwirkungen 
betrarut sind. 

9. (1) Bei Stoffen oder Einwirkungen, die der 
Genehmigung oder Kontrolle unterliegen, ,sollte 
,die zuständige Stell~ 
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a) die erforderlichen Gutachten einholen, in~­
besondere in bezug auf das Vorhan'den­
'sein von Ersatzprodukten oder -verfahren, 
die zu treffenden technischen, hygienischen 
und persönlichen Schutzmaßnahmen sowie 
die ärztliche überwadlung ,der Arbeitneh­
mer oder die sonstigen Tests oder Unter-
5udlUngen, die vor, während und nach 
ihrer Einteilung zu einer Arbeit durchzu­
führen sind, die mit einer Exposition 
gegenüber den betreffenden Stoffen oder 
Einwirkungen ve!1bunden ist ; 

b) die Einführung geeigneter Maßnahmen ver­
langen. 

(2) Die zuständige Stelle 'soll te ferner die Kri­
terien für die Bestimmung des Gra,des der Ex­
position gegenüber den betreffel1!den Stoffen 
oder Einwirkungen bestimmen und, wo ,dies an­
gebradlt ist, Grenzwerte festlegen, ,die als Indi­
katoren für die überwachung der Arbeitsumwelt 
in Verbindung mit den erforderlichen techni­
sdlen Verhütungsmaßnahmen gelten. 

10. Die zuständige Stelle sollte die auf Grund 
,dieses Teils der Empfehlung vorgenommene Be­
stimmung der krebserzeugenden Stoffe und Ein­
wirkungen jeweils auf ,dem neu esten Stand hal­
ten. 

III. üBERWACHUNG DES GESU DHEITS­
ZUSTA DES DER ARBEITNEHMER 

11. Im Wege der innerstaa dichen Gesetz­
gebung oder mittels anderer, ,den innerstaatlidlen 
Verhältnissen und Gepflogenheiten entsprechen­
der Methoden soll te dafür gesorgt werden, daß 
ich alle Arbeitnehmer, die zu eine r mit einer 

Exposition gegenüber näher bezeichneten krebs­
erzeugenden Stoffen oder Einwirkungen verbun­
denen Arbeit eingeteilt we!1den, je nach den Er­
fordernissen den folgenden Untersuchungen 
unterziehen: 

a) einer ärztlichen Untersuchung, bevor sie 
zur Arbeit eingeteilt werden; 

b) regelmäßigen ärztlichen Untersuchungen 
in geeigneten Zeitabständen ; 

c) biologischen oder sOl1!stigen Tests und 
Untersuchungen, die etwa notwendig sind, 
um den Grad ihrer Exposioion zu bestim­
men und ihren Gesundheit!Szustand in 
bezug auf die Berufsgefahren zu über­
wachen. 

12. Die zus.tändige Stelle >soll te 'dafür sorgen, 
daß die Arbeitnehmer, auch wenn sie nicht mehr 
zu der in Absatz 11 dieser Empfehlung erwähn­
ten Arbeit eingeteilt 'sind, sich weiterhin geeig­
neten ärztlichen Untersuchungen oder biolog,i­
schen oder 'sonstigen Tesos oder Untersuchungen 
unterziehen können. 

13. Die in Absatz 11 und 12 dieser Empfeh­
hmg vorgesehenen Untersuchungen und Tests 

~iOl1ten 'soweit wie möglich während der Arbeits­
zeit vorgenommen werden und den Arbeitneh­
mern keine Kosten veruroachen. 

14. Ist es infolge einer auf Grund dieser Emp­
fehlung getroffenen Maßnahme nidlt ratsam, 
daß ein Arbeitnehmer bei 'seiner normalen Be­
schäftigung weiterhin krebserzeugenden Stoffen. 
oder Einwirkungen ausgesetzt wird, so sollten 
alle zumutbaren Anstrengungen unternommen 
werden, um diesem Arbeitnehmer eine andere 
geeignete Beschäftigung zu ver,schaffen. 

15. (1) Die zuständige Stelle sollte, soweit 
durchführbar und sobald wie möglich, gemein­
sam mit einzelnen Arbeitgebern untd Arbeitneh­
mervertretern ein System zur Verhütung und 
Bekämpfung des Berufskrebses einrichten und 
aufrechterhalten, das einsmließt: 

a) die Anlage, Führung, Aufbewahrung und 
Weitergabe von Datenaufzeimnungen 
sowIe 

b) den Austausm von Informationen. 

(2) Bei der Einrichtung eines solchen Systems 
der Datenaufzeimnung und des Informations­
auStauSdles ~ollte auf die Unterstützung Bedacht 
genommen wef'den, ,die gegebenenfalls internatio­
nale und innerstaatlime Organisationen, ein­
smließlim der Arbeitgeber- und Arbeitnehmer­
verbände, sowie einzelne Arbeitgeber leisten kön­
nen. 

(3) Bei Betriebsstillegungen soUte mit den nach 
den Bestimmungen dieses Absatzes gesammelten 
Datenaufzeichnungen und Informationen ent­
spremend den Anweisungen der zuständigen 
Stelle verfahren werden. 

(4) In jedem Land, in dem die zuständige 
Stelle kein solches Datenaufzeimnungs- und In­
formationssystem einrichtet, sollten die Arbeit­
geber in Beratung mit den Arbeitnehmervertre­
tern auf jede Weise bemüht tSein, ,die in diesem 
Absatz genannten Ziele zu erreimen. 

IV. I FORMA TIO UND AUFKL.i\RUNG · 

16. (1) Die zuständige Stelle sollte, soweit 
angebramt, mit Unterstützung innerstaatl idler 
und internationaler O rganisationen, einsdlließ­
lidl der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver­
bände, epidemiologisme und sonstige Studien 
fördern und einschlägige Informationen über die 
Gefahren des Berufskrebses sammeln und ver­
breiten. 

(2) Sie 'sollte bemüht sein, Kriterien für die 
Bestimmung der krebserzeugenden Wirkung von 
Stoffen und Einwirkungen aufzustellen. 

17. Die zuständige Stelle sollte geeignete Auf­
klärungsschriften für Arbeitgeber und Arbeit­
nehmer über Stoffe und Einwirkungen ausar­
beiten, ,die Benlfskrebs hervorrufen können. 

III-20 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)12 von 13

www.parlament.gv.at



III-20 der Beilagen 13 

18. Die Arbeitgeber sollten sich in bezug auf 
aUe Stoffe und Einwirkungsquellen, die in ihren 
Betrieben verwendet werden oder verwendet 
werden 'Sollen, vor allem bei der zuständigen 
SteHe über mögliche Krebsgefahren informieren; 
falls der Verdacht auf eine krebserzeugende Wir­
kung besteht, sollten sie in .Beratung mit der 
zuständigen Stelle über die zusätzlich durchzu­
führenden Studien enoscheiden. 

19. Die Arbeitgeber sollten dafür sorgen, ,daß 
alle Arbeitnehmer, die einem Stoff oder einer 
Einwirkung ausgesetzt ·sein könnten, die Krebs 
verursachen, ,durch geeignete Hinweise am Ar­
beitsplatz auf die ,damit verbundene Gefahr auf­
merksam gemacht wer,den. 

20. Die Arbeitgeber sollten ,die Arbeitnehmer, 
bevor ,diese zur Arbeit eingeteilt werden und 
in der Folge regelmäßig ,sowie bei ,der Einfüh­
rung neuer krebserzeugender Stoffe oder Ein­
wirkungen über die Gefahren einer Exposition 
gegenüber krebserzeugenden Stoffen und Ein­
wirkungen und über .die zu treffenden Maßnah­
men unterrichten. 

21. Die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver­
bände sollten konkrete Maßnahmen treffen, um 
Information<.i- und Aufklärungsprogramme über 
die Gefahren ,des Berufskrebses ,durchzuführen, 
:und ihren Mitgliedern nahelegen, sich an den 

Verhütungs- und Bekämpfungsprogrammen voll 
zu beteiligen. 

V. DURCHFüHRUNGSMASSNAHMEN 

22. Jedes Mitglied ,sollte 

a) im Wege ,der innerstaatllichen Gesetzgebung 
oder mittels anderer ,den innerstaatlichen 
Verhältnissen und Gepflogenheiten enospre­
chender Methoden die zur Durchführung 
der Bestimmungen dieser Empfehlung not­
wendigen Maßnahmen, einschließlich geeig­
neter Zwangsmaßnahmen, treffen; 

b) entsprechend seinen innerstaatlichen Ge­
pflogenheiten die Stellen oder Personen 
bezeichnen, denen ,die Pflicht zur Einhal­
tung ,der Bestimmungen ,dieser Empfehlung 
obliegt; 

c) geeignete Aufsichosdienste mit der über­
wachung ,der Durchführung der Bestim­
mungen dieser Empfehlung beauftragen 
oder sich vergewissern, daß eine angemes­
'Sene Aufsicht ausgeübt wird. 

23. Bei der Durchführung der Bestimmungen 
,dieser EmpfehIung sollte die zuständige Stelle die 
maßgebenden betdligten Arbeitgeber- und Ar­
beitnehmerverbände anhören. 
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